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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

KO §31 Abs1 Z2 Fall1

Rechtssatz

In den in der Krise hereingenommenen Zessionen zur Sicherung aller o6enen Kreditforderungen, also des jeweils

durch gegenseitige Aufrechnung der einzelnen Posten des Kontokorrents entstandenen Saldos liegt insoweit eine

weitere Sicherung eines bereits bestehenden Kredites vor.
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